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Vorhabenbezogener Bebauungsplan -Photovoltaikanlage Fasanen-

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

Ihr Schreiben vom 23.05.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde und aus 

Sicht der Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz zu oben genannter 

Planung wie folgt Stellung:

Vorab weisen wir darauf hin, dass es sich entgegen dem von Ihnen vorgelegten Form-

blatt nicht um einen entwickelten Bebauungsplan handelt. Ein entwickelter Bebauungs-

plan liegt gemäß § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB immer dann vor, wenn sich der Bebauungsplan 

im Zeitpunkt seiner Inkraftsetzung als inhaltliche Konkretisierung des in dieser Zeit wirk-

samen Flächennutzungsplans darstellt. Dass kein entwickelter Bebauungsplan vor-

liegt, wird aus Ziffer VI Nr. 1 der Begründung deutlich. Der derzeit rechtskräftige Flä-

chennutzungsplan stellt das Plangebiet als Fläche für die Landwirtschaft dar, der Be-

bauungsplan setzt für das Gebiet eine Sonderbaufläche fest. Der Flächennutzungsplan 

wird im Parallelverfahren geändert.

Wir bitten darum, das Formblatt zukünftig korrekt auszufüllen.
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Aufgrund der Angaben im Formblatt und dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 

10.02.2017 erhalten Sie keine Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. Die 

von Ihnen benannten Fachabteilungen nehmen  bei Bedarf  jeweils direkt Stellung 

 

Weiter weisen wir darauf hin, dass der Bebauungsplan genehmigungspflichtig ist, wenn 

der Bebauungsplan vor der Flächennutzungsplanänderung bekannt gemacht werden 

soll. 

 

 

Raumordnung 

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine Freiflächenphotovoltaikanlage geschaffen werden. Der räumliche Gel-

tungsbereich des Bebauungsplans umfasst ca. 2,9 ha, wovon 2,5 ha für die Errichtung 

der Photovoltaikanlage vorgesehen sind.  

 

Das Plangebiet befindet sich südlich angrenzend an die Autobahn A6, zwischen der 

nen Kläran-

lage der Stadt Waldenburg. Die Fläche wird derzeit landwirtschaftlich genutzt und ist 

von weitläufigen Ackerfluren geprägt.  

 

Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (§ 1 Abs. 4 BauGB). Ziele 

der Raumordnung sind als verbindliche Vorgaben, die nicht der Abwägung unterliegen, 

zu beachten (§ 3 Abs.1 Nr. 2 ROG und § 4 Abs. 1 ROG). Grundsätze und sonstige 

Erfordernisse der Raumordnung sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (§ 

3 Abs. 1 Nr. 3 und 4, § 4 Abs. 1 ROG). 

 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich innerhalb eines regionalen 

Grünzugs. Nach Plansatz (PS) 3.1.1 des Regionalplans Heilbronn-Franken 2020 sind 

Nutzungen freizuhalten. Innerhalb der Regionalen Grünzüge sind die Landnutzungen 

auf eine Erhaltung und Entwicklung der Ausgleichsfunktionen und der Leistungsfähig-

 

 

Im Rahmen der Teilfortschreibung Fotovoltaik des Regionalplans wurde der Plansatz 

jedoch mit einer Ausnahme ergänzt. Danach kann eine ausnahmsweise Zulassung von 

regional-bedeutsamen Fotovoltaikanlagen bis zu einer Größe von 5 ha erfolgen, wenn 
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keine wesentlichen Beeinträchtigungen für die Funktionen Siedlungszäsur, Natur-

schutz und Landschaftspflege, Landwirtschaft, Erholung, Orts- und Landschaftsbild, 

Luftaustausch oder Hochwasserretention zu erwarten sind und keine schonenderen 

Alternativen bestehen. Dabei sind Anlagen nur im direkten räumlichen Zusammenhang 

zu vorhandenen linearen landschaftsprägenden Infrastruktureinrichtungen sowie mind. 

1 ha großen Standorten zulässig, die eine Vorprägung durch bauliche Anlagen oder 

Anlagen der technischen Infrastruktur aufweisen. 

 

Unter Berücksichtigung der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen in der unmittelba-

ren Umgebung (Autobahntrasse, Rastplatz, Kläranlage) gehen wir auf Basis der derzeit 

vorliegenden Informationen davon aus, dass das Vorliegen der genannten Ausnahme-

voraussetzungen erreicht werden kann. Insbesondere wird bereits nachvollziehbar dar-

gelegt, dass die Funktionen des Grünzugs nicht wesentlich beeinträchtigt werden. Al-

lerdings ist im weiteren Verfahren noch die bereits angekündigte Alternativenprüfung 

zu ergänzen. 

 

Des Weiteren sollte sichergestellt werden, dass die Freiflächenphotovoltaikanlage 

nach einer dauerhaften Nutzungsaufgabe zurückgebaut wird. Eine Rückbauverpflich-

tung ist bereits in den textlichen Festsetzungen enthalten. Hierzu verweisen wir ergän-

zend auf die Hinweise zum Ausbau von Freiflächen - Photovoltaikanlagen des Umwelt-

ministeriums vom 16.02.2018 (Hinweise zum Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenan-

lagen (baden-wuerttemberg.de)). 

 

 

Stabsstelle Energiewende, Windenergie und Klimaschutz  

zu den Belangen des Klimaschutzes im Zusammenhang mit dem geplanten Sonder-

gebiet für die Gewinnung von Solarenergie wird wie folgt Stellung genommen: 
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1  

 

Mit einer geplanten Gesamtfläche von ca. 2,9 ha, die die planungsrechtliche Grund-

lage für die Errichtung einer Photovoltaikfreiflächenanlage darstellen soll, trägt die vor-

liegende Planung zum notwendigen Ausbau bei und ist daher aus Gründen des Klima-

schutzes zu befürworten. 
  

 

 

 

 
  

                                            
1 Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg 2020, Stand: Oktober 2021: https://um.baden-wuert-
temberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/intern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Publikatio-
nen/Energie/Erneuerbare-Energien-2020-barrierefrei.pdf  
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Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 
 
Abt. 3 Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle 
Tel.: 0711/904-13207 
Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de 
 
Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr  
Herr Karsten Grothe 
Tel. 0711/904- 14242 
Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de 
 
Abt. 5 Umwelt 
Frau Birgit Müller 
Tel.: 0711/904-15117 
Birgit.Mueller@rps.bwl.de 
 
Abt. 8 Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch 
Tel.: 0711/904-45170 
Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de 

 

 

Hinweis: 

Wir bitten künftig - soweit nicht bereits geschehen - um Beachtung des Erlasses zur 

Koordination in Bauleitplanverfahren vom 11.03.2021 mit jeweils aktuellem Formblatt 

(abrufbar unter https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/). 

 

Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunter-

lagen in digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de 

zu senden. Die Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Be-

kanntmachungsnachweis digital vorzulegen. 

 

Wir bitten darum, am weiteren Verfahren beteiligt zu werden. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Kristina Hackel 


